
 

 

Ordentliche Gemeindeversammlung 
Mittwoch, 3. Juni 2026, 20.00 Uhr, Mehrzweckhalle Seedorf 
 
TRAKTANDEN 
 
1. Jahresrechnung 2025 – Genehmigung  

 

2. AHV-Zweigstelle – Reglement über die Aufgabenübertragung 
 

3. Wasserversorgungsreglement – Teilrevision  
 

4. Abwasserentsorgungsreglement – Teilrevision  
 

5. Verabschiedungen 
 

6. Mitteilungen des Gemeinderates 
 

7. Verschiedenes 
 

 
Die Jahresrechnung 2025, das Reglement über die Übertragung von Aufgaben an Dritte im Bereich 
AHV-Zweigstelle, das Wasserversorgungsreglement sowie das Abwasserentsorgungsreglement lie-
gen 30 Tage vor der Gemeindeversammlung in der Gemeindeschreiberei öffentlich zur Einsicht-
nahme auf.  
 
Beschwerden gegen Versammlungsbeschlüsse sind innert 30 Tagen nach der Versammlung schrift-
lich und begründet beim Regierungsstatthalteramt Seeland einzureichen (Art. 67a Verwaltungs-
rechtspflegegesetz VRPG). Die Verletzung von Zuständigkeits- und Verfahrensvorschriften ist sofort 
zu beanstanden (Art. 49a Gemeindegesetz GG; Rügepflicht). Wer rechtzeitige Rügen pflichtwidrig 
unterlassen hat, kann gegen Wahlen und Beschlüsse nachträglich nicht mehr Beschwerde führen.  
 
Die stimmberechtigten Gemeindebürgerinnen und Gemeindebürger werden zu dieser Versammlung 
freundlich eingeladen. 
 
3267 Seedorf, 16.04.2026 
 
Der Gemeinderat 
 


